
202

3) Die Entschädigungsforderung eines
hiesigen Hausbesitzers wegen der seinem
Hause, laut Urkunde vom 2'sten Septem-
ber 1626., verliehenen Tranksteuerfreyheit
auf 2. Gebräude Bier und 15. Eymer Wein.

4) Der Antrag einiger Eisenachischer
Ritterguthsbesitzer: daß ihnen, gegen Verzicht
auf ihre Entschädigung, das freye Disposi=
tions -Recht über die Substanz ihrer Lehn-
güther erwirkt werden möge.

Den drey ersten Gesuchen wurde von

mehreren Seiten widersprochen, zu r., weil

der Begriff von Steuerfreyheit, höchstens
mit Ausnahme der Orte, die gar keine

Grundsteuern bisher entrichtet häátten, gar
nicht eintrete; zu 2., weil diese Abgaben
doch im Jahre 1816., als dem Normal-

Jahre entrichtet worden, weil sie bey den
an das Großherzogthum übergegangenen

Rittergüthern, auch später und nach dem
Jahre 1817. nicht wieder weggefallen wä-
ren, und wahrscheinlich auch im Königreich

Sachsen noch jetzt gezahlt wurden; und zu 3.,
weil dieses Tranksteuer-Privilegium schon
längst und schen mit dem vorigen Impost-

Regulative für erloschen anzunehmen seyn

dürfte.
Der unter 4., erwähnte Antrag aber

führte zu dem Beschlusse einer Anfrage beny
Sr. K. H. dem Großherzoge, in wie weit

der fruhere landstandische Antrag vom 17ten
Januar 1819. daß alle Lehngüther in Erb-
lehn verwandelt werden moöchten, (s. Dornb.
Verhandlungen S. 7.) berucksichtiget wor-
den? —

Drey und funfzigste Sitzung

den 24sten Februar 1821.

Gegenwart 27. Abgeordnete.

Um uber die Berathungen in den let-

ten Sitzungen wegen der Grundbesteue-

rung feste Beschlüsse herben zu fähren,
stellte das Directorium folgende Fragen:

1) Sind die acht Alt-Weimarischen Grund-
steuern, welche dem Grundbesitz durch den
sanctionirten Landtagsbeschluß als vorzugs-
weise Steuerpflicht auferlegt worden, in ih-
rem Bestande und in ihrer einzelnen Ver-

theilung unabänderlich, so daß kein denkba-
res neues Grundsteuer-System auf ihre
gegenwärtige Umlage einwirken kann?

Zunächst wurde gegen die Aufstellung

dieser Frage erinnert, daß ihre Entscheidung
zu Einführung des neuen Steuer-Sostems

gar nicht erforderlich sey, weil nirgends aus-
gesprochen worden, daß nie mehr als acht
Grundsteuern vorzugsweise vom Grundeigen-
thume gegeben werden sollten, vielmehr die
Bezeichnung jener acht Steuern, als Mini-
mum, beweise, daßeine größere Vorausbe-
lastung des Grundeigenthums nicht ausge-
schlossen wäre; auch könne jene Bestimmung
fortdauernd gar nicht angenommen werden,
weil sie eine zu große Prágravation der Nicht-

grundstücksbesitzer enthalte, und es Verfas-
sungswidrig seyn würde, eine Abgabe in
voraus auf ewige Zeiten zu verwilligen; fer-
ner könnten die acht Steuern nicht als un-

abänderlich in ihrem Bestande angenommen
werden, denn alsdann würden bey einer

neuen Beschockung doppelte Kataster geführt
werden müssen, eines wegen jener altern acht
Steuern, das andere wegen der öbrigen

Grundabgaben, nach einer neuen Beschockung;
endlich aber dürfe der Umstand, daß die

Entschädigung für die sonst steuerfreyen Be-
sibungen, nur nach dem Betrage von acht
Alt-Weimarischen Steuern gegeben werde, eine
neue und richtigere Beschockung nicht behin-
dern: denn durch jene Entschädigungs-Sum-
me sey Vergleichsweise die gesammte Steuer-

frepheit abgekauft worden.
Dagegen wurde erwidert, daß nach der

mehr erwahnten Erklarungsschrift vom 17ten



Januar 1819. und dem·darauferfolgtenhoch-
sten Decrete, allerdings über die acht Alt-Wei-

marischenGrundsteuern, als die vorzugsweise
Belastung des Grundeigenchums, verabschie-
det, und daß nur dem gemäß die Entschädi-

gung, übrigens als eine untergeordnete Rück-

sicht, festgesetzt worden; einer Prägravation
der Nicht-Grundbesitzer aber werde, wenn sich

eine solche dereinst unter andern Zeitverhältnis-

sen ergeben sollte, jener Bestimmung ungeach-
tet, immer bey der allgemeinen Einkommen-

steuer, durch Annahme eines andern Verhält-
nisses zu den Grundbesitzern, welches jetzt nur

für die nächsten drep Jahre wie 2. zu 1. ange-

nommen worden, abzuhelfen seyn.

Diese letzte Meinung wurde noch durch die
Bemerkung untersttzt, daß wenn auch die An-

nahme einer unveränderlichen Grund-Rente
gegen den Sinn der Verfassung, nach welcher
alle und jede Verwilligung nur von einem or-

dentlichen Landtage bis zumandern gehe, an-
stoßen würde, doch nach den sanctionirten Land-
tagsbeschlüssen und so lange, bis ein anderes
von Fürst und Landtag festgesetzt worden, als

vorzugsweise Belastung des Grundeigenthums
nur der Betrag von acht Alt-Weimarischen

Grundsteuern angenommen werden könne, da-

her es in dieser Beziehung sehr gut seyn werde,
von dem auf diesem Landtage vorgelegten neuen

Steuergesetze (s. 24steSitzungv. 21sten Jan.
d. J.) den usten und 2ten Titel, deren In-

halt bereits als den früher aufgestellten und

sanctionirten Grundsähen völlig angemessen,
anerkannt worden sey, als Gesetz anzunehmen.

Nachdem noch zu der aufgestellten Frage
die Erläuterung als richtig und schon in der

Frage liegend, anerkannt worden war: daß
unter einem solchen neuen Grundsteuer-Sy-

stem, über dessen Einwirkung auf jene vor-

zugsweise Steuerpflicht dcs Grundbesitzes
entschieden werden solle, nur ein solches Sy-

stem zu verstehen sey, welches lediglich die
Grundbesteuerung betreffe, folglich der Fall,
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wo ein anderes allgemeines und alle

Abgaben, auch deren Verhältnisse zu einan-

der betreffendes Steuer-System werde ange-
nommen werden, durch jene Frage gar nicht
berührt seyn solle; wurde abgestimmt, und
die unter 1.) aufgestellte Frage durch 24.
Stimmen gegen 3. bejahend beantwortet.

Das Directorium ging hierauf über zu
der weiteren Frage:

2) Sollen die vorgelegten Beschockungs-
Resultate der neuen Landestheile und des

seither sogenannten steuerfreyen Grundbesi-
bes als richtig ermittelt angesehen
werden, um die dem Grundbesitz vorzugs-
weise auferlegten acht Alt-Weimarischen Grund-
steuer-Termine als feststehende Landessteuern.
darnach erheben zu können.

Hierbey kamen die übermäßig scheinenden
Grundsteuer = Quoten für die Herrschaft-

Blankenhayn und die vormals Reichsritter-

schaftl. Besitzungen nochmals zur Sprache,
und das Directorium machte darauf auf-

merksam, daß bey diesen beyden Distrikten,
den einzigen, welche bey der künftigen vor-
zugsweisen Grundbesteuerung mit 8. Steuern
nicht nur nicht erleichtert, sondern sehr hoch
hinauf kommen würden, eine billige Berück-
sichtigung dem Ganzen, in der Zufriedenheit

Aller, mehr Vortheil bringen werde, als
eine strenge Durchführung der angenomme-
nen Grundsätze.

Wegen Blankenhayn wurde noch vorge-
bracht, daß die alten drey Grundsteuern un-

ter der französischen Regierung für eine ab-
lösbare Grund-Rente erklärt und von ein-

zelnen Grundbesitzern auch wirklich losge-
kauft worden wären.

Mit Vorbehalt der Reklamationen dieser
Einzelnen wurde die unter 2) aufgestellte
Frage mit einer Mehrheit von 23. Stim-

men bejaht, jedoch mit dem Zusatze, daß
auch einem jeden der neuen Landestheile im

Ganzen, noch eine Reklamation wegen feh-
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lerhaft geschehener Bonitlrung innerhalb der
von Sr. K. H. zu bestimmenden Frist, vor-

zubehalten sevy.
Gegen die bey 2) in Vorschlag gebrach-

te billige Berücksichtigung zweyer Landesr-

theile wurde angeführt, daß nur die An-

wendung der aufgestellten Grundsäte statt-
finden dürfe, allein die Mehrheit sprach sich
für eine solche billige Berücksichtigung aus
und die weitere Berathung, wie solche ein-

treten könne: wurde verschoben.

Endlich wurde

3) hinsichtlichderEntschédigungendurch

eine Mehrhelt von 21. Stimmen der An-

trag beschlossen: daß die definitive Ent-
scheidung über alle bis jetzt angebrachte oder

binnen einer, ebenfalls landesfürstlich zu be-
stimmenden präclusivischen Frist noch anzu-
bringenden Entschädigungs-Gesuche, mögen
sie die Frage, ob überhaupt die Vorausse-
bung der Entschädigung vorhanden seyf be-

treffen, oder nurein höheres Entschádigungs=
Quantum bezwecken, einer besondern, aus

drey rechtskundigen Männern zusammen zo
setzenden, Kommission zu ubertragen sey.

Berichtigung. Seite 146 dies. Bl. Col. 2. Zeile 19. ist zu lesen: nach Abzug
des Ertrags der acht Grundsteuern und der indirecten Steuern tc.
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